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Erklärung der Kommission 

 

ERKLÄRUNG ZUM AUSSCHLUSS DER KATEGORIE "AKUT TOXISCH 3 DERMAL" 

(SEVESO – ANHANG I, TEIL 1) 

Die Kommission erkennt an, dass der zu ihrem Vorschlag erzielte Kompromiss eine Verbesserung 

des Schutzniveaus für die menschliche Gesundheit und Sicherheit sowie für die Umwelt gegenüber 

jenem der derzeitigen Seveso-II-Richtlinie 96/82/EG bietet. 
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Die Kommission beabsichtigt, eine weitere Analyse der Wahrscheinlichkeit, der Gefahren und der 

potenziellen Auswirkungen schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, die in die Kategorie "akut 

toxisch 3 dermal" eingestuft sind, vorzunehmen. Je nach dem Ergebnis dieser Analyse legt die 

Kommission möglicherweise einen Legislativvorschlag vor, um den Geltungsbereich der Richtlinie 

auch auf diese Kategorie zu erweitern. 

 

 

Erklärung Deutschlands 

 

"Der vorliegende Kompromisstext zur Seveso-III-Richtlinie enthält in Artikel 23 Buchstabe b eine 

Regelung, die aus deutscher Sicht über das erforderliche Maß hinausgeht. Der gewünschte Gerichts-

zugang hätte auch mit dem von Deutschland vorgeschlagenen Kompromisstext zu Artikel 23 

gewährleistet werden können. Damit wäre das Verfahren nach Artikel 11 der Richtlinie 2011/92/EU 

auf diejenigen Fälle des Artikels 15(1) der Seveso-III-Richtlinie beschränkt geblieben, die auch 

unter die Richtlinie 2011/92/EU oder die Richtlinie 2010/75/EU fallen. Für alle anderen Fälle des 

Artikels 15(1) der Seveso-III-Richtlinie wären die Verfahrensmöglichkeiten nach Artikel 9(3) der 

Aarhus-Konvention eröffnet worden und damit wäre der Status quo erhalten geblieben. 

 

Die Anforderung nach Artikel 23 Buchstabe b der Seveso-III-Richtlinie führt in Deutschland zu 

erheblichem Änderungsbedarf im geltenden Recht und stößt deshalb auf große Bedenken. Großen 

Bedenken begegnet auch nach wie vor die Einbeziehung aller gefährlichen Stoffe der Kategorie 

"Akut toxisch 3" (inhalativ) in Anhang I Teil 1 Abschnitt H2 der Richtlinie. 

 

Deutschland verkennt aber auch nicht, dass der vorliegende Kompromisstext in zahlreichen anderen 

Punkten deutliche Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag aufweist. 

 

Deutschland ist deshalb bereit, seine Bedenken gegen Artikel 23 sowie Anhang I Teil 1 

Abschnitt H2 zugunsten einer baldigen Einigung in erster Lesung zurückzustellen." 
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Erklärung des Vereinigten Königreichs 

 

Das Vereinigte Königreich hält es für wichtig, dass alle vorgeschlagenen EU-Rechtsakte einer 

effektiven parlamentarischen Prüfung unterzogen werden und dass hierfür ausreichend Zeit zur 

Verfügung steht. Ausnahmsweise kann das Vereinigte Königreich die Annahme der Seveso-III-

Richtlinie unterstützen, auch wenn unsere Prüfverfahren zu diesem Rechtsakt noch nicht abge-

schlossen sind. 

 

 

 

    

 

 




